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Die inwohneremeindeBett1ach unterbreitet dem Regierungerat

d en sjezieiienStrassenundZonenp1anGENrn.684 und 685 zur

Genehmigung.

Der Geltungsbereich dieses Planes (violette linie) umfasst die

Grundstücke GB Bettlach Nrn. 684 und 685 sowie die, diese Grud

stücke umfassenden Strassen. Gemäss dem rechtsgültigen Eebauungs

plan (RRB Nr. 1995 vom 29.4.1955) war dieses Gebiet der Wohnzone

mit max. 3 Gesiossen zugeteilt. Mit dem neuen Plan soll nun das

Gebiet GB Nr. 684 in die 4—geschossige Wnhnz.rie eingereiht werden

mit einer Ausnützungsziffer vnn 0,6. Die Querstrasse Bündenweg

Bitzartweg soll weggelassen werden. Die Strassenbreiten, Anlage

von Trottnirs und die entsprechenden Baulinien wurden neu fest-

gelegt.

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vm 18. November bis

18. Dezember 1966. Da innert gesetzlicher Frist keine Einsprachen

eingereicht wurden, war der G-emeinderat laut 15 des kantonalen

Baugesetzes für die Plangenehmigung zuständig. Diese erfolgte in

der Sitzung vnm 31. Januar 1967.

Femel1 wurde das Verfahren richtig durchgeführt. Materiell ist

zu bemerken, dass die Ausnützungsziffer mit 0,8 relativ h.bh ist,

jednch gemäss § 76 des G-emeindebaureglementes als Maximum noch

zulässig ist.

LJS wird .

beschl.ssen:

Der spezielle Strassen— und Zonenplan GB Nrn. 684 und 6 wird

genehmigt.
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Genehmigungsgebühr Fr 24.--
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Fr 38.—— (Staatskanzlei Nr.183 ) NN

Der Staatsschrejber
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Fau—Departement (4) .

Kant . Hochbauarnt ( 2 )
Kant. Tiefbauamt (2)
Jur. Sekretär des I3au—Departementes
Kant. Planungsstefle (2), mit kten und 1 gen. Plan

eisbauarnt 1, Solothurn, mit 1 gen. Plan
Kant. Finanzverwaltung (2)
Ammannamt der inwohnergemeine Bettlach
Baukommission der inwohnergffieinde Bettlach, mit 2 gen. Plänen

Antsblatt (Publikation des Dispositivs)


